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BFH: Wertlos verfallene Optionen zählen nicht 

Stand: 07.05.2008 

 

Lässt der Inhaber einer erworbenen Kaufoption diese verfallen, ist der Tatbestand eines privaten 

Veräußerungsgeschäftes i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG nicht erfüllt. Dies hat der BFH in 

einem heute veröffentlichten Urteil entschieden (19.12.2007, IX R 11/06). 

Im Urteilsfall hatte der Erwerber einer Kaufoption die Aufwendungen für die Anschaffung des 

Optionsrechts als vergebliche Werbungskosten geltend gemacht, nachdem er die Option hatte 

verfallen lassen. Der BFH hat die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt, dass diese Auf-

wendungen steuerrechtlich nicht zu berücksichtigen sind (BMF 27.11.2001, BStBl I 2001, 986, 

Tz. 18 und 23). 

 

Nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG sind Termingeschäfte nur solche, durch die der Steuer-

pflichtige einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgrö-

ße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt, sofern der Zeitraum zwischen Erwerb und Be-

endigung des Rechts auf einen Differenzausgleich, Geldbetrag oder Vorteil nicht mehr als ein 

Jahr beträgt. Als Termingeschäfte gelten u.a. auch Optionsgeschäfte.  

Entsprechend sind die Voraussetzungen der Vorschrift nur erfüllt, wenn der Optionsinhaber 

durch die Beendigung des Rechts auf Differenzausgleich auch tatsächlich einen Differenzaus-

gleich erlangt, d.h. das Basisgeschäft durchführt. Daran fehlte es im entschiedenen Fall, denn 

der Anleger machte als Optionsinhaber von seinem Recht auf Differenzausgleich keinen 

Gebrauch und ließ die erworbenen Kaufoptionen verfallen. 

Hinweis: Der neue § 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG definiert Terminmarktgeschäfte unter der Abgel-

tungsteuer ab 2009 als Gewinne durch Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer ver-

änderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil. Insoweit zählt der wertlose Ver-

fall nicht zu den negativen Kapitaleinnahmen. 
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Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft: 

Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Steuerrecht 
Rolfjosef Hamacher 
 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 
hamacher@axis.de 
 

Rechtsanwalt,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
 
Fon 0211/43 83 560 
Fax 0211/43 83 5611 
fuchs@axis.de 
 

 

Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


